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§ 32 RGV

RGV - Reisegebuhrenvorschrift 1955

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.07.2025

1. (1)Zur Bestreitung sonstiger mit der Ubersiedlung verbundener Auslagen, fiir die in diesem Abschnitt keine
besondere Vergltung festgesetzt ist, gebUhrt der Beamtin oder dem Beamten eine Umzugsvergitung.

2. (2)Die Umzugsvergutung betragt fir die Beamtin oder den Beamten

1. 1.0hne Haushaltsmitglieder 20%,
2. 2.mit einem Haushaltsmitglied 50%,
3. 3.mit zwei Haushaltsmitgliedern 80%,
4. 4.mit drei oder mehr Haushaltsmitgliedern 100%
des Monatsbezugs, der fiir den Monat gebiihrt, in dem die Ubersiedlung stattfindet.

3. (3)Ubersiedelt eine Beamtin oder ein Beamter im Sinn des Abs. 2 Z 2 bis 4 allein, ohne gleichzeitig den gesamten
Haushalt in den neuen Dienstort oder in den anldsslich der Versetzung gewahlten neuen Wohnort zu verlegen,
gebuhrt ihr oder ihm eine Teilumzugsvergutung im Ausmafd von 20% des Monatsbezugs, der fir den Monat
gebuhrt, in dem sie oder er allein Ubersiedelt. Der Unterschied auf das in Abs. 2 Z 2 bis 4 festgesetzte Ausmal3 der
Umzugsverglitung gebiihrt nach Durchfiihrung der Ubersiedlung des gesamten Haushalts und ist von dem
Monatsbezug zu berechnen, der fiir den Monat gebiihrt, in dem die Ubersiedlung des gesamten Haushalts
stattfindet.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 32 RGV
	RGV - Reisegebührenvorschrift 1955


